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1 Grundlagen

Dieses Fachbuch richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gemeinnüt-
zigen Vereinen und Stiftungen ebenso wie an deren Vorstände und Geschäftsfüh-
rung und bietet mit Checklisten und Beispielen aus der Praxis eine Entscheidungs-
hilfe für den Alltag in der Organisation. Im Anhang findet sich neben Literatur-
tipps und Links auch ein Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen.

Die Buchhaltung an sich in der gemeinnützigen Organisation wird genauso
geführt wie jede andere Buchführung auch, aber wegen der Gemeinnützigkeit
gibt es für die Organisation neben zahlreichen steuerlichen Vorteilen eben auch
einen erhöhten Aufwand.

Bei Buchführung und Rechenschaftslegung von Körperschaften, die als gemein-
nützig anerkannt sind, gibt es einiges an Besonderheiten – sei es praktischer
oder aber auch rechtlicher Art – zu beachten. Zu diesen gehören zum Beispiel,
dass häufig Ehren- und Hauptamtliche gemeinsam agieren oder dass die externe
Berichterstattung nicht nur den gesetzlichen Regelungen genügen muss, sondern
auch anderen Anforderungen. Dazu gehört die Transparenz der Finanzseite der
Organisation für diejenigen, die z.B. als Partner im Förderbereich oder als Geld-
geber agieren. Es greifen dadurch verschiedene Bereiche ineinander: zum Bei-
spiel die Buchführung mit den Werten für den Jahresabschluss, die Öffentlich-
keitsarbeit, die für die Außendarstellung verantwortlich ist, und das Fundraising
mit hohen Anforderungen an die Transparenz der Finanzdaten der Organisation.
Ist die Organisation als gemeinnützig anerkannt, dann hat die Rechenschafts-
legung gegenüber dem Finanzamt die höchste Priorität, um die Gemeinnützigkeit
und damit die Steuervorteile zu erhalten.

Die ordnungsgemäße Buchführung ist notwendig, um die – ebenfalls ordnungs-
gemäße – Rechenschaftslegung zu ermöglichen; als besonderer Nachweis ist bei
gemeinnützigen Organisationen die Buchführung getrennt nach vier Sphären zu
führen. Bei Stiftungen ist der Zweck der Rechenschaftslegung noch dahingehend
zu ergänzen, dass es dort auch um den Kapitalerhalt geht – eine Stiftung darf
schließlich nicht mit dem Kapital, sondern mit den daraus erzielten Erträgen wirt-
schaften.
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Wenn dieses „Rückgrat“ der Organisation solide aufgebaut ist, steht auch die Rea-
lisierung der gemeinnützigen Zwecke auf einer guten Grundlage.

1.1 Rechtliche Grundlagen: e.V. ist (nicht) gleich
gemeinnützig

Eine gemeinnützige Organisation kann verschiedene zivil- oder handelsrechtliche
Grundlagen haben: Es kann sich z.B. um einen Verein, eine treuhänderische oder
rechtsfähige Stiftung, um eine GmbH oder auch eine Genossenschaft handeln.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung Zivilrecht – Steuerrecht: Die Gemeinnützig-
keit wird unabhängig von den zivilrechtlichen Aspekten zu Gründung oder Ver-
waltung der Organisation an- bzw. aberkannt. Maßgeblich sind für die Anerken-
nung die Angaben aus der Satzung (vgl. § 60 Abgabenordnung). Die Gemeinnüt-
zigkeit wird dann zuerkannt, wenn aus der Satzung erkennbar ist, welcher
gemeinnützige Zweck wie verwirklicht wird und die Tätigkeit selbstlos, aus-
schließlich und unmittelbar auf die Realisierung dieses gemeinnützigen Zwecks
gerichtet ist. Kostenlose Mustersatzungen, die Sie im Internet finden, berücksich-
tigen diese Anforderungen (bitte solche Muster aber immer auf die spezifischen
Belange für Ihre Organisation prüfen lassen, entweder vom Finanzamt im Hin-
blick auf den Antrag auf Anerkennung als gemeinnützig oder aber von einer
Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt).

Die Satzung könnte dann z.B. wie folgt gestaltet werden:

§2 Zweck

Der Verein/die Stiftung verfolgt selbstlos, ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke.

Es werden die folgenden Zwecke gefördert:

• Kunst und Kultur,

• Sport,

• Denkmalschutz.
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Diese Zwecke werden insbesondere dadurch verwirklicht, dass in der denkmal-
geschützten Halle Sport- und Kulturveranstaltungen stattfinden.

Praxistipp für die Satzungsgestaltung

Stimmen Sie schon in der Gründungsphase die Inhalte der Satzung mit dem
Finanzamt im Hinblick auf die Beantragung der Gemeinnützigkeit ab. Das ist
einfacher, als später die Satzung ändern zu müssen.

Ist der Verein ins Vereinsregister eingetragen bzw. die (rechtsfähige) Stiftung von
der Stiftungsaufsicht anerkannt, ist in einem zusätzlichen Schritt die steuerrecht-
liche Seite zu klären und beim zuständigen Finanzamt die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit zu beantragen und jährlich, spätestens aber alle drei Jahre der
lückenlose Nachweis der satzungsgemäßen und zeitnahen Mittelverwendung zu
erbringen.

Die rechtlichen Vorschriften zur Gründung und Verwaltung, insbesondere zu den
Gremien und der Vertretung nach außen im Rechtsverkehr, finden sich im Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB) oder in Spezialgesetzen wie dem Handelsgesetzbuch
(HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG) oder Genossenschaftsgesetz (GenG).

Die Organisationen bzw. die Körperschaften, die als gemeinnützig anerkannt
werden können, haben eines gemeinsam: Sie alle haben eine Satzung. Das trifft
z.B. auf den Verein, auf die Stiftung, aber auch auf die Genossenschaft oder die
GmbH zu.

Damit ist noch nichts darüber gesagt, ob diese Organisation auch als gemeinnüt-
zig (anerkannt) gilt. Die Anerkennung als gemeinnützig erfolgt nach eigenen
Regeln, die im Steuerrecht zu finden sind, genauer gesagt: in der Abgabenord-
nung (AO).

In der Abgabenordnung finden sich in den Paragraphen 51 bis 68 die entschei-
denden Regelungen zur Gemeinnützigkeit, vor allem, welche Anforderungen zur
Anerkennung und auch später im laufenden Vereins- oder Stiftungsalltag zu
beachten sind.
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